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Die Regierung von Oberbayern; Schreiben vom 22.06.2005 
Regionaler Planungsverband; Schreiben vom 06.07.2005  
 
Seitens der o.g. Träger öffentlicher Belange werden keine regionalplanerischen Bedenken 
angemeldet.  
 
Landratsamt Ebersberg; Schreiben vom 21.07.05 
 
Es wird mitgeteilt, dass aus baufachlicher Sicht im Grundsatz Einverständnis mit der 
Planung besteht. Jedoch wird folgendes angemerkt: 
Im Bebauungsplan ist keine Festsetzung zur Dachform enthalten.  
Es sei unverständlich, dass ohne Rücksicht auf das Landschaftsbild einschl. seiner 
prägenden Dachlandschaft Dachformen unbeschränkt zugelassen werden sollen. 
Aus Gründen eines eindeutigen Bauvollzuges und aus den vorher genannten Gründen 
sollten die Gebäudehöhe als Wandhöhe und als Firsthöhe festgesetzt werden.  
 
Nach der Festsetzung B.2.1 sind technische Aufbauten bis zu einem 1/3 der Geschoßfläche 
und bis zu einer Höhe von 3 m zugelassen.  
 
Aufbauten in diesem Ausmaß wären unangemessen groß, da sie zum einen optisch ein 
weiteres Geschoß darstellen und zum anderen untypische Gebäudeformen hervorrufen 
würden. 
 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege  nimmt in seinem Schreiben vom 
25.07.2005 in nahezu gleicher Weise Stellung und lehnt Flachdächer wegen der 
unmittelbaren Sichtbeziehung zum Ensemble „ehemalige Klosterhofmark“ ab. Dachformen 
seien mit Rücksicht auf das sensible Landschaftsbild eindeutig festzulegen.  
 
Auch Gebäude und Firsthöhen seien eindeutig festzulegen. Technische Aufbauten werden 
abgelehnt; die Technik sei im Dachraum unterzubringen. 
 
Der Kreisheimatpfleger empfiehlt in seiner Stellungnahme vom 11.07.05, Dachformen mit 
Rücksicht auf das Landschaftsbild nicht unbeschränkt zuzulassen.  
 
Vortrag der Verwaltung: 
Zu Recht weist das Landratsamt darauf hin, dass Gebäude und Firsthöhen bisher nicht 
festgelegt sind und daher die Höhenentwicklung nicht eindeutig festgelegt ist.  
Auch der Einwand, dass technische Aufbauten bis zu 1/3 der zulässigen Geschoßfläche und 
bis zu 3 m Höhe über den jeweiligen First hinaus, insbesondere mit einer nicht eindeutigen 
Gebäudehöhe zu Unverträglichkeiten führen könnten, ist nicht von der Hand zu weisen.  
 
Aus diesem Grund wurde vom planenden Architekten geprüft, ob die im Bebauungsplan 
zugelassene Höhenentwicklung eine Beeinträchtigung der Blickbeziehungen, zum Ensemble 
der ehemaligen Klosterhofmark bewirkt.  
Dazu wird festgestellt, dass das Baugrundstück etwa auf einer Höhe von 526 m über NN 
liegt. Das denkmalgeschützte Ensemble liegt dem gegenüber in einer Entfernung von 
(Luftlinie) ca. 1000 m auf einer Höhe von 555 m über NN, also ca. 30 m höher als das zu 
überplanende Gelände.  
Außerdem liegt das Baugrundstück bereits jetzt nicht in einer völlig unberührten Landschaft. 
Es ist heute bereits überwiegend mit verhältnismäßig hohen Gebäuden bebaut. Diese 
weisen unterschiedlichste Dachformen auf.  
In nächster Umgebung (Langwied) sind zahlreiche Gewerbearten mit Bauhöhen bis zu 10 m 
vorhanden. Eine Beeinträchtigung der ca. 1000 m entfernten und ca. 30 m höher liegenden 
Klosterhofmark hat sich hierdurch jedoch nicht eingestellt.  
Auf Grund der Untersuchungen des planenden Architekten hat sich herausgestellt, dass eine 
von Nord nach Süd bzw. West je nach Geländehöhe, abgestufte Gebäudehöhe von 10,50 m, 
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9,50 m und 8,50 m die Blickbeziehung zum Ensemble nicht wesentlich stört. Bereits jetzt 
sind Gebäude in dieser Höhe vorhanden.  
 
Mit Rücksicht auf die Blickbeziehungen sollten die technischen Aufbauten weitgehendst im 
Dachraum untergebracht werden. Ausnahmsweise sollten diese bis maximal 1/5 der 
Geschoßfläche des darunter liegenden Geschosses und maximal bis 2,50 m Höhe 
zugelassen werden.  
 
Im Hinblick auf die bereits heute vorhandenen unterschiedlichsten Dachformen, die nun 
vorgesehene maximale Höhenbegrenzung und mit Rücksicht auf die für den jeweiligen 
Betrieb notwendigen technischen Erfordernisse sollte jedoch von Festsetzung bestimmter 
Dachformen abgesehen werden.  
 
Bei der anschließenden Beratung plädierte StRin Platzer dafür, Flachdächer nur als 
Ausnahme zuzulassen. 
Dieser Antrag wurde mit  4  :  5  Stimmen abgelehnt. 
 
StR Mühlfenzl beantragte, die vorhandenen Gebäudehöhen festzusetzen.  
Der Antrag wurde mit  4  :  5  Stimmen abgelehnt.  
 
Weiter beschloss der Technische Ausschuss was folgt: 
Unter Abwägung der Belange des Landschaftsbildes und der Blickbeziehung zum Ensemble 
„Klosterhofmark“ beschloss der TA mit 5  :  4  Stimmen die maximale Gebäudehöhe 
(Firsthöhe) im MI 1 (westlicher Teil) auf 8,50 m, im MI 2 (mittlerer Bereich) auf 9,50m im MI 3 
(östlicher Bereich) auf 10,50 m und im MI 4 (ehemalige Kumpfmühle) auf 9 m festzusetzen. 
 
Weiter beschloss der TA einstimmig mit  9  :  0  Stimmen technische Aufbauten für die 
Bereiche im MI 1, MI 2 und MI 3 ausnahmsweise mit einer maximalen Größe bis zu einem 
1/5 der Geschoßfläche des darunter liegenden Geschosses und bis zu maximal 2,50 m über 
der zulässigen Gebäudehöhe zuzulassen.  
 
Mit  5  :  4  Stimmen beschloss der TA im Hinblick auf die vorher beschlossenen Änderungen 
und die bereits vorhandene Dachlandschaft keine Beschränkung der Dachform festzusetzen.  
 
 
Landratsamt Ebersberg – Gesundheitsamt; Schreiben vom 13.06.05 
 
Seitens des Gesundheitsamtes werden keine Forderungen erhoben. Außerdem wird 
mitgeteilt, dass im Planungsbereich keine Altlasten bekannt sind.  
 
Wasserwirtschaftsamt München; Schreiben vom 05.07.2005 
  
Das Wasserwirtschaftsamt München weist darauf hin, dass nicht schädlich verunreinigtes 
Niederschlagswasser von Dächern und sonstigen befestigten Flächen auf dem Grundstück 
versickert werden sollte und zwar grundsätzlich oberirdisch über die belebte Zone.  
Hingegen seien Verkehrsflächen und Lagerflächen auf denen wassergefährdende Stoffe 
angeliefert, gelagert oder abgefüllt werden oder auf denen mit diesen Stoffen in nicht 
unerheblichen Mengen umgegangen wird, an das Entwässerungsnetz anzuschließen.  
 
Einstimmig mit  9  :  0 beschloss der TA entsprechende Hinweise in den Bebauungsplan 
aufzunehmen. 
 
Weiter stellt das Wasserwirtschaftsamt München fest, dass die Stadt oberhalb des 
Kleinmühlweihers Mischwasser in die Ebrach einleite. Hierdurch erhöhe sich bei einem 
hundertjährigen Niederschlagsereignis der Abfluss in der Ebrach erheblich. Er betrage 
unterhalb des Kumpfmühlweihers rund 11 und 13 m 3/s. Die derzeitigen Betriebs-
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einrichtungen des Kumpfmühlweihers seien nicht in der Lage, diesen Abfluss schadlos 
abzuführen. Es komme zu einer Überströmung der Dammkrone: Dadurch werde das 
Plangebiet überflutet. Bei einer Überströmung sei die Standsicherheit des gesamten 
Dammes in Folge der damit verbundenen Erosion akut gefährdet: Weder der Damm des 
Kleinmühlweihers noch der des Kumpfmühlweihers seien ausreichend standsicher. Da 
bereits die bestehende Bebauung in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet liege und 
eine weitere Bebauung deshalb nicht genehmigungsfähig sei, werde dringend empfohlen, 
die Aufstellung des Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans, 
zurückzustellen, bis die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt und vor allem 
die Dämme des Kleinmühlweihers und des Kumpfmühlweihers saniert seien. 
 
 Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen beschloss der TA was folgt:  
Der Stadt ist bekannt, dass der gegenwärtige Zustand des Dammes der Kumpfmühle – 
gleiches gilt für die Kleinmühle – gefahrgeneigt ist. Wie das WWA München zutreffend 
feststellt, hat die Stadt deswegen ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren bereits im 
Jahre 2002 eingeleitet. 
 
Inzwischen sind die Grundstücksfragen im Bereich der Kumpfmühle geklärt.  
Die Flächen unmittelbar östliche des Kumpfmühlweihers hat der Eigentümer des Sägewerks 
erworben; die für ein neues Dammbauwerk benötigten Flächen und den Kumpfmühlweiher 
die Stadt. Ein Zugriff auf die für die Errichtung des Dammbauwerkes benötigten Flächen ist 
damit zivilrechtlich möglich. Der Eigentümer des Sägewerks hat den Baumaßnahmen auch 
insoweit zugestimmt, als die von ihm erworbenen Flächen für die Abwicklung der 
Baumaßnahme vorübergehend in Anspruch genommen werden müssen. 
Mit den Eigentümern des Kleinmühlweihers ist inhaltlich Übereinstimmung erzielt. Ein 
entsprechender Vertrag ist ausverhandelt und soll in allernächster Zeit abgeschlossen 
werden. Mit den beiden noch verbleibenden Eigentümern, welche gegen die wasser-
rechtliche Planfeststellung Einwendungen erhoben haben, steht die Stadt gegenwärtig in 
zielführenden Verhandlungen. Ihre Grundstücke werden nicht für die Baumaßnahme selbst 
benötigt. Sie sind (nur) soweit betroffen, als ihre Parzellen im Falle eines Hochwassers nach 
Verwirklichung der Baumaßnahme – stundenweise – überstaut werden können. 
 
Deswegen geht die Stadt davon aus, dass der wasserrechtliche Planfeststellungsbeschluss 
noch im ersten Halbjahr 2007 ergehen kann. Die Stadt beabsichtigt, dass Dammbauwerk im 
Bereich der Kumpfmühle baulich noch in diesem Jahr in Angriff zu nehmen. 
 
Unabhängig davon wird die Stadt das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
167 jedenfalls so lange nicht zur Planreife führen und auch nicht zum Abschluss bringen, bis 
ein bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss über die Hochwasserrückhaltemaßnahme 
vorliegt und die Umsetzung der Maßnahme gesichert ist. 
 
Die Ausführungen im Umweltbericht sind zwischenzeitlich mit dem WWA München diskutiert 
und werden entsprechend berichtigt. 
 
Straßenbauamt München; Schreiben vom 05.07.2005  
 
Es wird festgestellt, dass die Anbauverbotszone im Lageplan versehendlich nur mit einer 
Breite von 18 m dargestellt ist. Um entsprechende Korrektur wird gebeten.  
 
Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss, die Planzeichnung 
entsprechend zu korrigieren.  
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Bodendenkmalpflege; Schreiben 
22.06.05 
 
Seitens der Bodenpflege besteht gegen die Planung kein Einwand es wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass evtl. zutage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht gemäß Art. 8 Abs. 
1 und 2 des Denkmalschutzgesetzes unterliegen.  
 
Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss die Stellungnahme 
zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Kreisbrandinspektion Ebersberg; Schreiben vom 22.06.2005  
 
Die Forderungen hinsichtlich des Löschwasserbedarfs und der Feuerwehrzufahrten können 
eingehalten werden.  
 
Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss die Stellungnahme als 
erledigt zu betrachten.  
 
Gemeinde Steinhöring; Schreiben vom 14.07.2005 
 
Gegen die Planung werden keine grundsätzlichen Einwände erhoben. Es wird jedoch 
gebeten, eine Mehrbelastung der Ebrach durch weitere versiegelte Flächen im Hinblick auf 
die Hochwassersituation in Steinhöring zu vermeiden.  
 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass bisher noch kein Nachweis erbracht wurde, dass 
durch die Aufweitung des Durchlasses unter der Straße nach Oberndorf eine 
Abflussverschärfung für die Unterlieger ausgeschlossen werden kann. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Wie zur Stellungnahme des WWA bereits angeführt, wird die Hochwasserfreilegung intensiv 
betrieben und ist auch Voraussetzung für die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes. Die 
Hochwasserfreilegung wird insbesondere im Interesse der Gemeinde Steinhöring betrieben. 
Sie wird nach den Vorgaben der zuständigen Wasserbehörden ausgeführt. 
 
Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss festzustellen, dass die 
Belange der Gemeinde Steinhöring hinsichtlich des Hochwasserschutzes im vollen Umfange 
berücksichtigt werden.  
 
E.on Bayern AG; Schreiben vom 20.06.2005 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutzzonenbereich des Niederspannungskabels 
beiderseits 0,5 m zur Trassenachse beträgt.  
Außerdem könnte die Errichtung einer neuen Transformatorenstation im Planungsbereich 
sowie das Verlegen zusätzlicher Kabel erforderlich werden. Es würde ein Stationstyp mit 
einer Größe zwischen 18 und 35 qm erforderlich. Hierfür ist eine beschränkt-persönliche 
Dienstbarkeit zu Gunsten der E.on Bayern AG zu sichern. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Nachdem derzeit der künftige Bedarf und auch die künftige Größe sowie die Lage der 
Transformatorenstation nicht absehbar ist, wäre eine Festsetzung an einer bestimmten Stelle 
nicht richtig.  
Vielmehr sollte das Versorgungsunternehmen mit dem Eigentümer zu gegebener Zeit die 
Größe und Lage der gegebenenfalls erforderlichen Transformatorenstation vereinbaren.  
 
Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss die Anregung zur 
Kenntnis zu nehme, von einer Festsetzung jedoch abzusehen.  












